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Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: 

4060 lAB 

S91 -07-09 
zu .f030 IJ 

"Inwieweit ist es österreich möglich, bei einem EG/EURATOM­
Beitritt NUkleartransporte durch Bundesgebiet zu untersagen? 

Sollte absehbar sein, daß diese Möglichkeit nicht besteht, 
welche Maßnahmen setzen Sie, um eine Untersagung zu er­
rnöglichen?n 

Zunächst möchte ich den unklaren Terminus "Nukleartransporte" 

dahingehend präzisieren, daß es sich wohl um die Beförderung 

radioaktiver Stoffe handeln soll. 

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß diese 

Beförderung nur insoweit in meine unmittelbare Kompetenz 

fällt, als Fragen der sicheren Beförderung radioaktiver Stoffe 

als gefährliche Güter im Sinne ~er einSChlägigen Vorschriften 

für die einzelnen Verkehrsträger betroffen sind. Diese Vor­

schriften berücksichtigen allerdings auch Belange der öffent­

lichen Sicherheit (physischer Schutz von spaltbaren Stoffen) 

und des Strahlenschutzes. 

Diese Vorschriften sind, was den internationalen Verkehr zwi­

schen den Mitgliedstaaten (für den Bereich des "Europäischen 

Öbereinkommens für die internationale Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße-ADR" sind dies z.B. sämtliche EG-Staaten 

außer Irland, sämtliche EFTA-Staaten außer Island und Liech­

tenstein, sowie die CSFR, Jugoslawien, Polen und Ungarn. für 
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Qie anderen Verkeh~sträger gilt ein noch weiterer Anwendungs­

bereich) anlangt, in ihrer Geltung unberührt. 
Sie beruhen auf der einschlägigen Sicherheitsrichtlinie 

(Safety Series 6) der IAEO und sehen 9rundsät~lich vor, daß 
Transporte, welche nicht alle Sicherheitsbed1ngungen erfüllen, 
verboten sind. 

D~~überhinaus unterliegen radioaktive Stoffe aufgrund der o.g. 
internationalen Rechtslage (klasse 7 in der au~ den Empfehlun­

gen der Vereinten Nationen beruhenden Gefahrgutklassifi­
zie~ung) noch folgenden Benachriohtigungs- bzw. Genehmigungs­

pflichten: 

1. 

2. 

Eine vorherige Benachrichtigung der .zust~ndigen Be­
hörde des Urs~rungslandes und aller von der Beförde­
rung berührten Staaten vor jeder Beförderung von ra­
dioaktiven Versandstücken des Typs B, wenn die Akti­

vität ~es Inhaltes ein~n bestimmten tabellarisch 
festgelegten Grenzwert übersteigt; 

zusätzlich hiezu eine vorherige Genehmigung der Be­

förderung (Beförderungsbewilligung gemäß § 24 GGst) 

Qurch die zuständige Behörde des Ursprungslandes und 
aller von d~r Beförderung berührten Staaten bei ra­
dioaktiven Versandstücken des Typs SeM), Versandstük~ 

ken mit spaltbaren Stoffen und auf Grund besQnoerer 

Vereinbarungen zu befördernden Versandstücken. 

In allen vorgenannten Fällen ist die Befördßrung zu unten;jagE:!n 

bzw. die Bewilligung zu versagen, w~nn die Einhaltung der Vor~ 

schriften, insbesondere über die sichere Verpackung (hie~ür 

bestehen pflichten zur Bauartmuster-Generunigung im Ursprungs~ 

land dar Verpackung bzw. auch in allen von der Sendung berühr­

ten Staaten) rind die korrekte Kennzeichnung nicht gewährlei­

stet ist. 
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Die in österreich auf Grund der internation~len Rechtsl~ge 
best~henden Verbote, Benachrichtigungs- und Genehmigungs- bzw. 
Untersagungspflichten wären somit unabhängig von einem 
EG/EURATOM'-Bei t,ri tt österreichs gewahrt. 

Eine Untersagung vorschriftsmäßiger Beförderungen radioaktiver 
Stoffe aus anderen Gründen als den oben genannten ist ebenso 
wenig nach der dzt. Rechtslage wie nach einem allfälligen Bei­
tritt zur EG/EURATOM zulässig. 

Zu Frage 3: 
"Ist ein EG/EURATOM-Beitritt vereinbar mit der öster­
reichischen Anti-Atom-Politik bzw. dem Bestreben, ein kern­
energiefreies Mitteleuropa ~u schaffen?" 

Die Beantwortung dieser Frage fällt - wie icll bereits in der 
Anfragebeantwortung Nr. l034/J-NR/1991 erwähnt habe - nicht in 

, den Zuständigket tsberelch meines Ressorts. 

1stet 
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